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RS OGH 1992/10/29 7Ob612/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1992

Norm

KO §67

Rechtssatz

War der Gemeinschuldner zum Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung nicht ein unter § 67 Abs 1 KO zu

subsumierendes Rechtssubjekt, hat er diese Eigenschaft aber noch vor Konkurserö7nung erlangt, so ist

Konkursvoraussetzung nicht Überschuldung, sondern Zahlungsunfähigkeit. Für diesen Fall gilt § 67 Abs 2 KO nicht.
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7 Ob 612/92
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